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 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Auf Unionsebene haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf gemeinsame Auslegungen beim 
Anwendungsbereich der Ortsregelung für Leistungen im Zusammenhang mit einem Grund-
stück nach Artikel 47 MwStSystRL (= § 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG) geeinigt. Diese werden zur 
einheitlichen Auslegung der Regelung und zur Vermeidung der Gefahr von Doppelbe-
steuerung umgesetzt. Abschnitt 3a.3 UStAE ist entsprechend zu ändern. 
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder werden deshalb die Abschnitte 3a.3 und 3a.4 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 
(UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 864, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 
17. Dezember 2012 - IV D 3 - S 7015/12/10001 (2012/1098419), BStBl I S. xxxx, geändert 
worden ist, wie folgt geändert: 
 
1. Abschnitt 3a.3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 werden die Sätze 2 bis 5 durch folgende neue Sätze 2 und 3 ersetzt: 
 

„2Der Grundstücksbegriff im Sinne des Umsatzsteuerrechts ist ein eigenständiger Begriff des Uni-
onsrechts; er richtet sich nicht nach dem zivilrechtlichen Begriff eines Grundstücks. 3Unter einem 
Grundstück im Sinne des § 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG ist zu verstehen: 
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Seite 2  - ein bestimmter über- oder unterirdischer Teil der Erdoberfläche, an dem Eigentum und Besitz 

begründet werden kann, 
- jedes mit oder in dem Boden über oder unter dem Meeresspiegel befestigte Gebäude oder jedes 

derartige Bauwerk, das nicht leicht abgebaut oder bewegt werden kann, 
- jede Sache, die einen wesentlichen Bestandteil eines Gebäudes oder eines Bauwerks bildet, ohne 

die das Gebäude oder das Bauwerk unvollständig ist , wie zum Beispiel Türen, Fenster, Dächer, 
Treppenhäuser und Aufzüge, 

- Sachen, Ausstattungsgegenstände oder Maschinen, die auf Dauer in einem Gebäude oder einem 
Bauwerk installiert sind, und die nicht bewegt werden können, ohne das Gebäude oder das 
Bauwerk zu zerstören oder zu verändern.“ 

 
b) In Absatz 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

 
„3Hierzu gehört auch die Eigentumsverwaltung, die sich auf den Betrieb von Geschäfts-, Industrie- 
oder Wohnimmobilien durch oder für den Eigentümer des Grundstücks bezieht, mit Ausnahme 
von Portfolio-Management in Zusammenhang mit Eigentumsanteilen an Grundstücken.“ 

 
c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

 
„4Unter § 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchstabe a UStG fallen auch 
1. die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer bereithält, um kurzfristig 

Fremde zu beherbergen,  
2. die Vermietung von Plätzen, um Fahrzeuge abzustellen,  
3. die Überlassung von Wasser- und Bootsliegeplätzen für Sportboote (vgl. BFH-Urteil vom 

8. 10. 1991, V R 46/88, BStBl 1992 II S. 368),  
4. die kurzfristige Vermietung auf Campingplätzen,  
5. die entgeltliche Unterbringung auf einem Schiff, das für längere Zeit auf einem Liegeplatz befes-

tigt ist (vgl. BFH-Urteil vom 7. 3. 1996, V R 29/95, BStBl II S. 341),  
6. die Überlassung von Wochenmarkt-Standplätzen an Markthändler (vgl. BFH-Urteil vom 

24. 1. 2008, V R 12/05, BStBl 2009 II S. 60),  
7. die Einräumung des Nutzungsrechts an einem Grundstück oder einem Grundstücksteil 

einschließlich der Gewährung von Fischereirechten und Jagdrechten, der Benutzung einer 
Straße, einer Brücke oder eines Tunnels gegen eine Mautgebühr und der selbständigen 
Zugangsberechtigung zu Warteräumen auf Flugplätzen gegen Entgelt,  

8. die Umwandlung von Teilnutzungsrechten – sog. Timesharing – von Grundstücken oder Grund-
stücksteilen (vgl. EuGH-Urteil vom 3. 9. 2009, C-37/08, EuGHE I S. 7533) und  

9. die Überlassung von Räumlichkeiten für Aufnahme- und Sendezwecke von inländischen und 
ausländischen Rundfunkanstalten des öffentlichen Rechts untereinander.“ 

 
bb) In Satz 5 werden die Wörter „oder Scheinbestandteile“ gestrichen. 

 
d) In Absatz 7 wird Satz 1 wie folgt gefasst: 

 
„1Zu den sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der Veräußerung oder dem Erwerb von Grundstü-
cken (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchstabe b UStG) gehören die sonstigen Leistungen der Grundstücks-
makler und Grundstückssachverständigen sowie der Notare bei der Beurkundung von Grundstückskauf-
verträgen und anderen Verträgen, die auf die Veränderung von Rechten an einem Grundstück gerichtet 
sind und deshalb zwingend einer notariellen Beurkundung bedürfen, z.B. Bestellung einer Grundschuld; 



 
Seite 3  dies gilt auch dann, wenn die Veränderung des Rechts an dem Grundstück tatsächlich nicht durch-

geführt wird.“ 

 
e) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

 
„(8)  1Zu den sonstigen Leistungen, die der Erschließung von Grundstücken oder der Vorbereitung oder 
der Ausführung von Bauleistungen dienen (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchstabe c UStG), gehören z. B. die 
Leistungen der Architekten, Bauingenieure, Vermessungsingenieure, Bauträgergesellschaften, Sanie-
rungsträger sowie der Unternehmer, die Abbruch- und Erdarbeiten ausführen. 2Dazu gehören ferner:  
1. Wartungs-, Renovierungs- und Reparaturarbeiten an einem Gebäude oder an Gebäudeteilen 

einschließlich Abrissarbeiten, Verlegen von Fliesen und Parkett sowie Tapezieren, Errichtung 
von auf Dauer angelegten Konstruktionen, wie Gas-, Wasser- oder Abwasserleitungen,  

2. die Installation oder Montage von Maschinen oder Ausrüstungsgegenständen, soweit diese we-
sentliche Bestandteile des Grundstücks sind,  

3. Bauaufsichtsmaßnahmen, 
4. Leistungen zum Aufsuchen oder Gewinnen von Bodenschätzen, 
5. die Begutachtung und die Bewertung von Grundstücken, auch zu Versicherungszwecken und zur 

Ermittlung des Grundstückswerts,  
6. die Vermessung von Grundstücken, und 
7. Errichtung eines Baugerüsts.“ 

 
f) Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 

 
„(9) In engem Zusammenhang mit einem Grundstück stehen auch: 

 
1. die Einräumung dinglicher Rechte, z.B. dinglicher Nießbrauch, Dienstbarkeiten, Erbbaurechte, 

sowie sonstige Leistungen, die dabei ausgeführt werden, z.B. Beurkundungsleistungen eines No-
tars; 

2. die Vermittlung von Vermietungen von Grundstücken, nicht aber die Vermittlung der kurzfris-
tigen Vermietung von Zimmern in Hotels, Gaststätten oder Pensionen, von Fremdenzimmern, 
Ferienwohnungen, Ferienhäusern und vergleichbaren Einrichtungen; 

3. Lagerung von Gegenständen, wenn zur Lagerung ausschließlich ein ganz bestimmtes Grund-
stück oder ein bestimmter Grundstücksteil zwischen den Vertragspartnern festgelegt worden 
ist; 

4. Reinigung von Gebäuden oder Gebäudeteilen; 
5. Wartung und Überwachung von auf Dauer angelegten Konstruktionen, wie Gas-, Wasser- oder 

Abwasserleitungen; 
6. Wartung und Überwachung von Maschinen oder Ausrüstungsgegenständen, soweit diese we-

sentliche Bestandteile des Grundstücks sind; 
7. grundstücksbezogene Sicherheitsleistungen.“ 

 
g) Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 

 
„(10)  Nicht im engen Zusammenhang mit einem Grundstück stehen folgende Leistungen, sofern sie selb-
ständige Leistungen sind: 
 1. Erstellung von Bauplänen für Gebäude und Gebäudeteile, die keinem bestimmten Grundstück 

oder Grundstücksteil zugeordnet werden können; 



 
Seite 4   2. Installation oder Montage, Arbeiten an sowie Kontrolle und Überwachung von Maschinen oder 

Ausstattungsgegenständen, die kein wesentlicher Bestandteil eines Grundstücks sind bzw. wer-
den; 

 3. Portfolio-Management in Zusammenhang mit Eigentumsanteilen an Grundstücken; 
 4. der Verkauf von Anteilen und die Vermittlung der Umsätze von Anteilen an Grundstücksgesellschaf-

ten; 
 5. die Veröffentlichung von Immobilienanzeigen, z.B. durch Zeitungen; 
 6 die Finanzierung und Finanzierungsberatung im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Grundstücks 

und dessen Bebauung; 
 7. sonstige Leistungen einschließlich Beratungsleistungen, die die Vertragsbedingungen eines 

Grundstücksvertrags, die Durchsetzung eines solchen Vertrags oder den Nachweis betreffen, 
dass ein solcher Vertrag besteht, sofern diese Leistungen nicht mit der Übertragung von Rech-
ten an Grundstücken zusammenhängen, z.B. die Rechts- und Steuerberatung in Grundstückssa-
chen; 

 8. Planung, Gestaltung sowie Aufbau, Umbau und Abbau von Ständen im Zusammenhang mit Messen 
und Ausstellungen (vgl. EuGH-Urteil vom 27. 10. 2011, C-530/09, BStBl 2012 II S. 160); 

 9. Lagerung von Gegenständen auf einem Grundstück, wenn hierfür zwischen den Vertragspar-
teien kein bestimmter Teil eines Grundstücks zur ausschließlichen Nutzung festgelegt worden 
ist; 

10. Werbeleistungen, selbst wenn sie die Nutzung eines Grundstücks einschließen; 
11. Zurverfügungstellen von Gegenständen oder Vorrichtungen, mit oder ohne Personal für deren 

Betrieb, mit denen der Leistungsempfänger Arbeiten im Zusammenhang mit einem Grundstück 
durchführt (z. B. Vermietung eines Baugerüsts), wenn der leistende Unternehmer mit dem Zur-
verfügungstellen keinerlei Verantwortung für die Durchführung der genannten Arbeiten über-
nimmt.“ 

 
2. Abschnitt 3a.4 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„1. Der Leistungsort der in Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a sowie Nr. 4 bis 6, 9 und 10 bezeich-
neten sonstigen Leistungen richtet sich nach § 3a Abs. 1 oder 2 UStG.“ 

 
b) Die bisherige Nummer 6 entfällt. 
 
c) Die bisherigen Nummern 7 bis 11 werden die neuen Nummern 6 bis 10. 

 

Die Regelungen dieses Schreibens sind auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2012 ausgeführt werden.  
 
 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 

Im Auftrag 


